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 Fachbereich Jugend und Soziales  vom: 12.03.2003 
 
 
 Mitteilungsvorlage X öffentlich 
    

   nichtöffentlich 
 
TOP-Nr. Beratungsfolge 
  

 Haupt- und Finanzausschuss 
 
 
 
Bezeichnung des TOP 
 

Einrichtung einer Anlaufstelle für jugendliche Arbeitslose - JobCenter Jugend 
 

 
 
 
 
Die Jugendarbeitslosigkeit ist im Kreis Unna im interkommunalen Vergleich sehr hoch. 
Innerhalb des Kreises Unna liegt die Jugendarbeitslosigkeit in Kamen im Durchschnitt.  
 
Wille aller politischen Parteien und gesellschaftlichen Gruppierungen ist die Verminderung 
der Jugendarbeitslosigkeit. 
 
Die gemeinsame Anlaufstelle von Arbeits- und Sozialamt richtet sich an die Zielgruppe aller 
arbeitslosen Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahren im Stadtgebiet Kamen.  
 
Die Zielsetzung besteht darin, jedem arbeitslosen Jugendlichen und jungem Erwachsenen 
spätestens innerhalb von 8 Wochen nach der Erstberatung ein Angebot zur Ausbildung, 
Beschäftigung, beruflichen Weiterbildung und/oder zur sozialintegrativen Hilfe zu unter-
breiten. 
Die Prioritäten und Verantwortlichkeit für den Einzelfall werden gemeinsam abgestimmt und 
eindeutig festgelegt; im Bedarfsfall erfolgt eine gemeinsame Beratung und Fallkonferenzen 
auch mit externen Dienstleistern. Die beteiligten Dienststellen verpflichten sich, ihre jewei-
ligen Dienststellen, insbesondere die Berufsberatung und die Jugendhilfe zeitnah zur Ver-
fügung zu stellen. Das Einbinden der Drogen-, Sucht- und Schuldnerberatung wird vom Kreis 
Unna organisiert.  
 
Im Rahmen der persönlichen Kontaktaufnahme erfolgt eine ausführliche Beratung mit einem 
Profiling sowie die Erstellung eines persönlichen Entwicklungsplanes in enger Abstimmung 
mit dem Jugendlichen. In der Folgezeit wird der Jugendliche bis zur Einmündung in eine 
Ausbildung oder Beschäftigung, Maßnahme einschl. sozialintegrativen Hilfen begleitet. Die 
Parteien werden ein gemeinsames Controlling erarbeiten, dass insbesondere Auskunft über 
die jeweilige Verweildauer der Arbeitslosigkeit gibt. 
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In der gemeinsamen Anlaufstelle sollen folgende Beratungsstellen und Personalstärken 
zusammengefasst werden: 
 
Fachbereich Jugend und Soziales – 1,0 Beratungs- und Vermittlungskraft Hilfe zur Arbeit – 
Arbeitsamt –1,0 Vermittler/in für jugendliche Arbeitslose – 
Arbeitsamt – im Bedarfsfalle Berufsberatung – 
ESF Mittel 1,0 Fallmanager 
Kreis Unna – 0,5 Stelle Information/ Kundensteuerung/Verwaltung im weitesten Sinne 
Werkstatt Unna – 1, 0 Jugend in Arbeit 
 
Von Seiten der Stadt Kamen wird Frau Lange, die bisher als Mitarbeiterin im Fachbereich 
Jugend und Soziales – Hilfe zur Arbeit – tätig ist, und Frau Schlüchtermann – bisher Fach-
bereich Innerer Service – für die Stelle Information/Kundensteuerung/Verwaltung benannt. 
Zwischen der Stadt Kamen und dem Kreis Unna wurde insofern ein Kostenausgleich ver-
einbart. 
Durch die Zusammenführung dieser unterschiedlichen Stellen mit ihren jeweiligen Aufgaben-
bereichen wird erreicht, den jugendlichen Arbeitslosen eine sehr weitgehende Unterstützung 
bei der Bewältigung der Arbeitslosigkeit zukommen zu lassen. Betroffene Jugendliche 
werden zukünftig nicht mehr von Behörde zu Behörde weitergereicht.  
Die Leistungsgewährung verbleibt allerdings gegenwärtig noch bei der jeweiligen Dienst-
stelle. Der Gesetzgeber hat mit dem Ersten und Zweiten Gesetz für moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt (sog. Hartz-Gesetze I und II) die datenschutzrechtlichen Voraus-
setzungen für eine gemeinsame Anlaufstelle der Dienststellen Arbeitsamt und Sozialamt 
geschaffen.  
Folgen sollen in diesem Jahr weitere Gesetzentwürfe zu den Dienstleistungen am Arbeits-
markt, insbesondere soll im Dritten Gesetz eine Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und 
Sozialhilfe und die Betreuung dieses Personenkreises in sog. Job–Centern erfolgen.  
Die Einrichtung von gemeinsamen Anlaufstellen dient auch der Erprobung für eine spätere 
Umsetzung. Gesammelte Erfahrungen in Anlaufstellen können in Job–Centern eingebracht 
und umgesetzt werden.  
Vor dem Hintergrund dieser anstehenden rechtlichen Veränderungen haben die beteiligten 
Behörden nach einem geeigneten Objekt für eine gemeinsame Anlaufstelle gesucht. Inner-
halb der Dienstgebäude (Rathaus/Arbeitsamt) sind entsprechende Räumlichkeiten nicht 
vorhanden.  
Angeboten wurde im Dezember 2002 ein Objekt in Kamen in der Bahnhofstr. 26. Es handelt 
sich hierbei um einen Raum von ca. 150 qm Grundfläche. Mieter dieses Objektes wird das 
Arbeitsamt Hamm werden.  
Das Objekt muss nach den Bedürfnissen und arbeitsrechtlichen Voraussetzungen für eine 
funktionelle Arbeit umgebaut werden. Dabei wurde berücksichtigt, dass es voraussichtlich 
nur für einen Zeitraum von ca. 2 Jahren genutzt wird.  
Der Fachbereich Bauen hat eine Kostenschätzung für den Umbau vorgenommen, insbe-
sondere müssen Trockenbauarbeiten, Elektroinstallationsarbeiten, Malerarbeiten und Ober-
bodenarbeiten durchgeführt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 14.268,00 Euro. 
Hinzu treten die Kosten der Außenwerbung mit ca. 1.100,00 €.  
Diese Kosten werden nun zu 100 % von der Stadt Kamen vorfinanziert. 
 
Die Mietkosten und Mietnebenkosten sowie die Kosten für Strom, Reinigung, Telefonanlage, 
Telefongebühren, Telefaxgerät, Kopierer in Miete, Bürobedarf und Portokosten werden vom 
Arbeitsamt vorfinanziert, wobei hier eine Kostenaufteilung von je 10 % für Stadt Kamen und 
Kreis Unna und 80 % für das Arbeitsamt verabredet wurden. Die Betriebskosten im wei-
testen Sinne, belaufen sich für das erste Jahr auf 26.951,00 €. Nach dem Kostenschlüssel 
entfallen auf das Arbeitsamt 21.560,80 €, auf den Kreis Unna und die Stadt Kamen je 
2.695,10 €. Diese lfd. Kosten werden mit den jetzt bereit gestellten außerplanmäßigen 
Ausgaben verrechnet. 
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Daneben ist die Anlaufstelle bei 2 Arbeitsplätzen mit entsprechender Hardware und Software 
sowohl von der Seite des Arbeitsamtes als auch von der Seite des Rathauses auszustatten. 
Die Büroausstattung (Schreibtisch, Stuhl, Besucherstühle) der jeweiligen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter erfolgt von jeder Entsendungsstelle selbst. Die Gegenstände für die Mitarbei-
terinnen der Stadt Kamen können aus dem Bestand zur Verfügung gestellt werden. 
 
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2003 war die Einrichtung einer 
Anlaufstelle noch nicht absehbar. Insofern konnte keine Veranschlagung im Haushaltsplan 
erfolgen.  
Über die hier benötigten unabweisbaren Mittel entscheidet gem. § 7 der Haushaltssatzung 
der Stadt Kamen der Kämmerer. Bei der Haushaltsstelle 460.94000 – Errichtung einer 
Anlaufstelle für arbeitslose Jugendliche – wurde ein Betrag in Höhe von 18.000,00 € zur 
Verfügung gestellt. 
Die Verwaltung hat zwischenzeitlich den beigefügten Kooperationsvertrag zwischen dem 
Arbeitsamt Hamm, dem Kreis Unna, den Städten Kamen und Unna sowie der Werkstatt im 
Kreis Unna GmbH abgeschlossen. 
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